
43. S i t z u n g d e s S i e i e r m ä r k i s c h e n L a n d t a g e s 

I. P e r i o d e — 17, A u g u s t 1949. 

I n h a l t : 
P e r s o n a l i e n : 

Entschuldigt siinid die Abg. Johann, Resch, Komiatz, 
Pölzl, Aroora, Landl und die Abgeordneten des Enns-
ta les (705). 

A u f l a g e n : 
Verzeichnis Nr. 28 der mündlichen Berichte de» 
Finanz-Aiuss'öhuisses und Verzeichnis Nr. 29 der 
mündlichem Berichte des Lanides-KuJltUiraMissicbuisisas. 
(705), 

A n f r a g e n : 
Dringliche Anfrage der Abg. Rasch, Wallner, Laufen-
stein, Udier, Duss, Sieber, Mrazek und Gangl an den 
Herrn Landelshaiuptmann,, betreffend den Ausbau der 
Energiequellen des Landes Steiermark (705). 

A n t r ä g e ; 
Antrag1 dler Abg. Resch, Wabaegg; Sieben Dmise, 
Wolf und 'Genossen, Gesetz, betreffend die Trennung 
der Marktgenieinde Bad-Aussee in die politischen 
Gemeinden Bad Ausseei-Stiraißen und Reitern,, 
Antrag dler Abg. ..Wallner, Laufenstein, Wafoinegg, 
Sieber, Resoh, Öpereichall, Laickner, Schupf er und 
Plaimraüer, betreffend Hochwaisserstchäden im Ennis-
tal (706). 

V e r h i a n d l u n g e n : 
Mündlicher Bericht des Verkehrte- und volkswirt
schaftlichen Aulaschusses über die Regierungsvorlage, 
EinL-Zl. 207, betreffend Erklärung der aufgelasse1-
nen Bluindesstraßenstreciken be i Knittelfeld und Zelt
weg als Landesstraßen. 
Ber ich te rs ta t te r : Abg. Vollmamn (706). 
Annahme des Antrages. (706). 

Mündlicher Bericht deis: FinanzrAuBHchussei» über die 
R.egierunig'svor'laige, Bieilage Nr. 110, Gesetz über die 
Gewährleistung eine® Minidesteittkomimiens für Heb
ammen auf Grund des § 8 des Gesetzes vom 2. Juli 
1925, BGBl. Nr. 214, in der Fassung des Gesetzes 
vowi 1®. Jun i 1947, BGBl. Nr. 151 
Bericht erstatiter: Abg. Operschall (707). 
Annahme des. Antoaigies (707). 

Mündlicher Bericht des LandesyKulturaulsscihiuisises 
über die Regierung'sv'oriag'e:, Einl.-ZL 211, betreffend 
die Abänderung des Geseitzesbeisiohlusises Nr. 302, 
bzw. 303 des, Steiermärkisehem Landtages voim 
8. Juni 1949 übe r die Abänderung des Gesetzes vom 
20. Februar 1929, LGßll. N R 57, betreffend die Er
richtung' von lamd- und forstwirtschaftlichen BieFufe-
vertretungen in Steiermark (Biaiuem'kaimmiergasetlz = 
BKG.). 

Ber ichters ta t te r : Äfbg. Vottmann (707). 
Annahme des Antrages' (707), 

Mündlicher Bericht des LaindesJCulturaulssohiuissies 
über die Regierungsvorlage, Einl-Zl. 212, betreffend 
Abänderung des . Beschlüsse» Nr. 304 des Steierm. 
Landtages vom 8|, Juni 1949 über die Errichtung der 
Steiermärkischen Kammer für Arbei ter und" An
gestellte in der Land- und Forstwirtschaft (Steierm, 
Landarbeite-rkamm erges etz) 
Bierichiterstatter: Ahgl Vollmainn (707). 
Annahme .deis Antrages (708). 

Mündlicher Bericht de® Lainidös-Kulltumausschussieis 
über die Regieningfs^prliagei, Einl.-Zl. 213, betreffend 

die Abänderung des 'Geseizesibeschlusses' vo>m 8. Juaiii 
1949 über die Regelung des Arbei tsrechtes in der 
Land- und Forstwirtschaft (Steiermäikische Land-
ar'heitsordniunig). 
Ber ichters ta t ter : Abg. Vollmann. (708). R adne r : .LR . 
Borvatek (708). 
Annahme des Antrages (708). 

Mündlicher Bericht die» Landes-Knlturaussdliiuisse« 
üiber die Regierungsvorlage, Einl-Zl. 214, betreffend 
die Abänderung des GesetzesbescMusses Nr. 294 
vom 12. April 1949 über d ie Förderung 'der land
wirtschaftlichen Tierzucht, 
Ber ich ters ta t te r : Abg. Praßl (708). 
Annahme des Ant rages (708). 

Mündlicher Bericht! dies Landesi-Knlt'uiriaüsi?:clhiuls8!e(s 
Regierungsvorlage, Beilage Nr. 46, Gesetz, mit 
welchem das Steiermätkisöhe Jagdgesetz wieder in 
Kraft gesetzt wird. 
B'eirildhtie-rstatter : Afog'. Praßt (708). 
Annahme des Antrages (708). 

Mundilicher Bericht des Finanz-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, ESnl.-Zl. 206, betreffend den 
Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen. 
Berichterstat ter:- Abgu Hofoiann (709). 
Annahme d e s Antrages (709). 

Dringliche Anfrage der Abg. Resch, Wa lbe r , Laufen-
stein, Udier, Duss, Sieber, Mrazek und Ganigl an den 
Herrn Landeshauptmann, betreffend den Ausbau der 
Energiequellen des Landes Steiermark. 
Begründung de r Anfrage : Abg. Mrazek (709). 
Beantwortung der Anfrage : Lhptto. Krainer (709). 

Anfrag der Abg. Wallner, Laiufenisfein, Wabnegg, 
Sieber, Re-sclh, Operschall, Lackner, Schupfer und 
Plaimauer, betreffend Hochwasserschäden im Enas-
tal . 
Redner : Abg. 'Schupfer (709) ; Lhptm.-Sfellv. Dipl.-
Ing. Udier (710) ; Präsident Wallner (710). 
Bericht des Landtagsprasidenten Wallner über die 
Tätigkeit des Steiermänkisefaen Landtages in seiner 
1. 'Gesetzgebungsperiode (710)» 

Beg inn d e r S i t zung : 17 U h r 35 M i n u t e n , 

Präsident W a l b e r : H o h e s H a u s ! I ch eröffne d ie 
43 , S i t z ung d e s S t e i e r m ä r k i s c h e n L a n d t a g e s u n d b e 
g rüße d i e E r s c h i e n en en , 

En t s chu l d i g t s i n d : D i e Abg , J o h a n n R e s c h , 
K o m a t z , P ö l z l , A m o n , L e n d l u n d d i e A b 
g e o r d n e t e n d e s E nn s t a l e s , d ie w e g e n d e r H o c h 
w a s s e r s c h ä d e n zu r S i t zung n i ch t e r s che i n en k o n n t e n . 

Au fge l eg t w u r d e n d a s Ve r ze i chn i s N r . 2 8 d e r 
münd l i c h en B e r i c h t e d e s F i n anzau s s chu s s e s u n d d a s 
Ve r ze i chn i s Nr , 29 d e r münd l i chen B e r i c h t e d e s 
L a n d e s k u l t u r a u s s c h u s s e s . 

E i n g e b r a c h t w u r d e n : 

Dr ing l i che A n f r a g e d e r A b g . R e s c h , W a 1 I n e r , 
L a u f e n s t e i n , U d i e r , D u ß, S i e b e r , M r a 
z e k u n d G a n g l a n d e n H e r r n L a n d e s h a u p t m a n n , 
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betreffend den Ausbau der Energiequellen des 
Landes Steiermark. Ich werde diese dringliche An
frage, welche die im § 58 der Geschäftsordnung 
vorgesehene Unterstützung aufweist, am Schluß der 
Tagesordnung in Behandlung nehmen. 

Antrag der Abg. R e s c h , W a b n e g g, S i e b e r, 
D u ß, W o l f und Genossen, Gesetz, betreffend die 
Trennung der Marktgemeinde Bad Aussee in die 
politischen Gemeinden Bad Aussee-Straßen und 
R e i t e r n . 

Antrag der Abg. W a l l n e r , L a u f e n s t e i n , 
W a b n e g g , S i e b e r , R e s c h , O p e r s c h a l l , 
L a c k n e r , S c h u p f e r und P 1 a i m a u e r, be^ 
treffend Hochwasserschäden im Ennstal. Dieser An
trag hat folgenden Wor t l au t : „Durch die schweren 
Regenfälle der letzten Tage sind in der Steiermark 
und im besonderen im Ennstale durch Hochwasser 
ausgedehnte Schäden entstanden. Häuser und Ge
höfte stehen unter Wasser. Eine Reihe von Brücken 
wurde fortgerissen, große Überschwemmungen in 
Fluren haben in landwirtschaftlichen Kulturen 
größte Schäden angerichtet, Wege und Straßen sind 
unpassierbar. Es handelt sich bei den Schäden im 
Ennstal um Katastrophen größten Ausmaßes, Die 
gefertigten Abgeordneten stellen daher an die 
Landes- und Bundesregierung das dringende Er
suchen, alle Vorkehrungen zu treffen, um, die Be
liebung der Schäden sofort in Angriff zu nehmen," 

Ich werde die Anträge der geschäftsordnungs
mäßigen Behandlung zuführen. 

Auf der Tagesordnung der heutigen Sitzung 
stehen : 

1. Mündlicher Bericht des Verkehrs- und volks
wirtschaftlichen Ausschusses über die Regierungs-
vorlage, Einl.-Zl. 207, betreffend Erklärung der auf-
gelassenen Bundesstraßenstrecken bei Knittelfeld 
und Zeltweg als Landesstraßen. 

2. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr, 110, Gesetz über 
die Gewährleistung eines Mindesteinkommens für 
Hebammen auf Grund des § 8 des Gesetzes vom 
2. Juli 1925, BGBL Nr. 214, in der Fassung des 
Gesetzes vom 18. Juni 1947, BGBl. Nr, 151, 

3. Mündlicher Bericht des Landeskulturausschusses 
über die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 211, betreffend 
die Abänderung des Gesetzesbeschlusses Nr. 302 
bzw. 303 des Steiermärkischen Landtages vom 
8. Juni 1949 über die Abänderung des Gesetzes vom 
20. Februar 1929, L G B I . Nr. 57, betreffend die 
Errichtung von land- und forstwirtschaftlichen Be
rufsvertretungen in Steiermark (Bauernkammer-
gesetz = . BKG.). 

—4. Mündlicher Bericht des Landeskulturausschusses 
über die Regierungsvorlage, Einl.-Zl, 212, betreffend 
Abänderung des Beschlusses Nr, 304 des Steier
märkischen Landtages vom 8. Juni 1949 über die 
Errichtung der Steiermärkischen Kammer für Ar
beiter und Angestellte in der Land- und Forstwirt
schaft. (Steiermärkisches Landarbeiterkammer
gesetz.) 

5. Mündlicher Bericht des Landeskulturausschusses 
über die Regierungsvorlage, Einl.-ZL 213, betreffend 

die Abänderung des Gesetzesbeschlusses vom 8. Juni 
1949, über die Regelung des Arbeitsrechtes in der 
Land- und Forstwirtschaft (Steiermärkische Land
arbeitsordnung). 

6. Mündlicher Bericht des Landeskulturausschusses 
über die Regierungsvorlage, Einl-Zl. 214, betreffend 
die Abänderung des Gesetzesbeschlusses Nr. 294 
vom 12. April 1949 über die Förderung der land
wirtschaftlichen Tierzucht. 

7. Mündlicher Bericht des Landeskulturausschusses, 
Regierungsvorlage, Beilage Nr. 46, Gesetz, mit 
welchem das Steiermärkische Jagdgesetz wieder in 
Kraft gesetzt wird. 

8. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl, 206, betreffend den 
Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen. 

Falls kein Einwand erhoben wird, nehme ich an, 
daß der Tagesordnung zugestimmt wird. 

Ich schreite nunmehr zur Abwicklung der Tages
ordnung. 

1. Mündlicher Bericht des Verkehrs- und volkswirt
schaftlichen Ausschusses über die Regierungsvorlage, 
EinL-Zl, 207, betreffend Erklärung der aufgelassenen 
Bundesstraßenstrecken bei Knittelfeld und Zeltweg 

als Landesstraßen. 

Berichterstatter ist Abg. V o l l m a n n , dem ich 
das Wort erteile. 

Berichterstatter Abg, Vollmann : Hohes Haus ! 
Durch die Umlegung der Bundesstraße im Murtal 
zwischen den Gemeinden St. Lorenzen und Knittel
feld einerseits und andererseits durch die Umlegung 
der Straße beim Fliegerhorst Zeltweg ist der bis
herige Teil der Bundesstraße zum Gemeindeweg 
degradiert worden, weswegerTlier Antrag gestel l t -

wird, diesen Straßenteil, der eine Länge von 12-8 km 
hat, wieder in das Landesstraßennetz zu übernehmen. 
Gleichzeitig wird ein anderer Teil der Landesstraße 
in das Bundesstraßennetz übernommen durch die 
Umlegung von 4H km, so daß das Landesstraßen
netz nun um 8-3 km vergrößert wird. Das ist zwar 
eine neuerliche Belastung des Landes und unseres 
Straßenbudgets, aber im Hinblick darauf, daß da
durch eine wesentliche Verbesserung der Verkehrs
verhältnisse im Lande herbeigeführt wird, glaube 
ich, daß diese Erhöhung der Kosten, die uns die Er
haltung bereiten wird, gerechtfertigt ist. Es wä re 

* sicherlich" zu wünschen, daß auch in anderen Teilen 
des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhält
nisse solche Straßerizüge zur Übernahme empfohlen 
werden. Ich bi t te daher im Namen des Verkehrs
und volkswirtschaftlichen Ausschusses, der sich im 
Laufe von einigen Sitzungen eingehend mit dieser 
Frage befaßt hat, diese Straßenzüge in das Landes
straßenverzeichnis aufzunehmen. 

Präsident s Eine Wortmeldung liegt nicht vor, ich 
bringe den Antrag des Berichterstatters zur Ab
stimmung und bitte jene Abgeordneten, die dem 
Antrag zustimmen, eine Hand zu erheben. (Ge
schieht.) • 

Der Antrag ist angenommen. 
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2. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 110, Gesetz über 
die Gewährleistung eines Mindesteinkommens für 
Hebammen auf Grund des § 8 des Gesetzes vom 
2. Juli 1925, BGBl. Nr, 214, in der Fassung des Ge

setzes vom 18. Juni 1947, BGBl. Nr, 151, 

Berichterstatter ist Abg. O p e r s c h a l l , dem ich 
das Wort erteile. 

Berichterstatter Abg. Operschall: Hoher Landtag ! 
Namens des Finanzausschusses habe ich über das 
Gesetz, Beilage Nr. 110, zu berichten. Die Vorlage 
liegt ja auf. Es sind seitens des Ausschusses Ab
änderungen beantragt worden. Zum. Gesetz selbst 
wäre folgendes zu sagen : Mit Gesetz vom 18. Juni 
1947 wurde im Zuge der Wiederherstellung des 
österreichischen Rechtes auf dem Gebiet des Ge
sundheitswesens das Hebammengesetz vom 2. Juli 
1925 wieder eingeführt. § 8 wurde mit einem Zusatz 
versehen, wonach es in den Wirkungskreis der 
Landesgesetzgebung fällt, den Hebammen ein 
Mindesteinkommen zu gewährleisten. Dadurch soll 
auch in jenen Gebieten, wo wegen der geringen Ge
burtenzahl das Berufseinkommen der Hebammen 
zum Lebensunterhalt nicht genügt, der Hebammen
beistand sichergestellt werden. Dies wird in der 
Regel nur für Orte zutreffen, für die nur eine Heb
amme vorgesehen ist. 

§ 1 sagt : „Den Hebammen in Steiermark, die eine 
Niederlassungsbewilligung mit einem Standort be
sitzen, für den nur eine Hebamme vorgesehen ist 
und in dem auch nur eine Hebamme ihren Beruf aus
übt, wird bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres ein 
jährliches Mindesteinkommen gewährleistet, dessen 
Höhe durch Verordnung der Steiermärkischen 
Landesregierung festgesetzt wird." 

Es ist geplant, das Mindesteinkommen mit 3600 S 
festzusetzen. Zu dieser Vorlage stellt der Finanz
ausschuß folgende Abänderungsanträge : 

„Der Titel des Gesetzes ist zu streichen und dafür 
zu setzen : „Gesetz vom über die Gewähr
leistung eines Mindesteinkommens und die Erlassung 
einer Gebührenordnung für Hebammen auf Grund 
des § 8 des Gesetzes vom 2. Juli 1925, BGBl. Nr. 214, 
in der Fassung des Gesetzes vom 18. Juni 1947, 
BGBl. Nr. 151." 

Als neuer § 6 ist einzuschalten : „§ 6. Die Steier-
märkische Landesregierung wird ermächtigt, eine 
Gebührenordnung für den Beistand bei einer Geburt, 
der Pflege der Wöchnerin, des Neugeborenen und 
des Säuglings durch Verordnung zu erlassen. 

Der bisherige § 6 erhält die Bezeichnung § 7." 

Ich bitte, die vorliegende Vorlage mit den be
antragten Änderungen anzunehmen. 

P räs iden t : Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Ich 
bringe den Antrag des Berichterstatters zur Ab
stimmung und bitte die Abgeordneten, die dem An
trag zustimmen, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen, 

3, Mündlicher Bericht des Landeskulturausschusses 
über die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 211, betreffend 
die Abänderung des Gesetzesbeschlusses Nr, 302 
bzw, 303 des Steiermärkischen Landtages vom 
8- Juni 1949 über die Abänderung des Gesetzes vom 
20- Februar 1929, LGB1. Nr, 57, betreffend die 
Errichtung von land- und forstwirtschaftlichen Be
rufsvertretungen in Steiermark (Bauernkammer-

gesetz), 

Berichterstatter ist Abg. V o 11 m a n n, dem ich 
das Wort erteile, 

Berichterstatter Abg. Vollmann : Hohes Haus ! Am 
8. Juni hat das Haus eine Abänderung des bis
herigen Bauernkammergesetzes beschlossen. Zu 
diesem Gesetz hat der Verfassungsdienst deis Bundes
kanzleramtes eine Reihe von Abänderungen emp
fohlen ; es ist kein Einspruch gegen das Gesetz 
erfolgt, die empfohlenen Abänderungen sind immer
hin begründet. Der Landeskulturausschuß hat sich 
mit diesen Vorschlägen eingehend befaßt und ist 
zur Überzeugung gelangt, daß, sie den Sinn des 
Gesetzes nicht s tören oder ändern, sondern berech
tigterweise durchgeführt werden können. Die Ab
änderungsvorschläge liegen den Herren Abgeordneten 
schriftlich vor ; ich bit te namens des Landeskultur
ausschusses, diese Abänderungen zu beschließen, 

Präsident; Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Ich 
bringe den Antrag des Berichterstatters zur Ab
stimmung und ersuche die Abgeordneten, welche 
dem Antrag zustimmen, eine Hand zu erheben. 
(Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

4, Mündlicher Bericht des Landeskulturausschusses 
über die Regierungsvorlage, Einl.-Zl, 212, betreffend 
Abänderung des Beschlusses Nr. 304 des Steiermär
kischen Landtages vom 8. Juni 1949 über die Er
richtung der Steiermärkischen Kammer für Arbeiter 
und Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft 

(Steiermärkisches Landarbeiterkammergesetz). 

Berichterstatter ist Abg. V o 11 m a n n, dem ich 
das Wort erteile. 

Berichterstatter Abg. Vollmann: Das Gesetz 
über die Errichtung der Steiermärkischen Kammer 
für Arbeiter und Angestellte in der Land- und Forst
wirtschaft wurde ebenfalls am 8. Juni beschlossen. 
Gegen dieses Gesetz hat der Verfassungsdienst des 
Bundeskanzleramtes einen bedingten Einspruch er
hoben und außerdem eine Reihe von Abänderungen 
empfohlen. Der Landeskulturausschuß hat diese Ab
änderungsvorschläge eingehend geprüft und beraten 
und ist zur Überzeugung gekommen, daß der be
dingte Einspruch sicherlich seine Berechtigung hat. 
Es wird dem Hohen Hause empfohlen, diesettn Ein
spruch Rechnung zu tragen. Die empfohlenen Ab
änderungen wurden vom Ausschuß iteilweise als 
nicht gerechtfertigt betrachtet und wurden die 
schriftlich vorliegenden Abänderungsanträge neuer
dings in folgender Weise abgeändert : 

Im § 2, Abs. (1), lit. a) und b) sollte die Ab
änderung lauten : „in Betrieben der Land- und Forst-
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^ir^s^häft: Jn' Steie^inatfc gegen Entgelt verrichten", 
Iöi Antrag der Regierungsvorlage sind jedoch die 
Worte „gägeji Entgelt" zu streichen und an deren 
Stelle ist "das Wort „hauptberuflich" zu setzen. 

Auf Seite 3 des Abänderungsvorschlages soll im 
§ 4, Zeile 2, an Stelle des Wortes „sozialpolitischen" 
das Wort „sozialen" gesetzt werden. Ferner nach 
dem Wort „Gesundheitspflege" Und vor dem Wort 
„zu" das Wort „unentgeltlich" und vor dem Wort 
„ihre" das. Wort „sowie" eingefügt werden. In 
Zeile 3 ist zwischen dem Wort „Ämtern" und „zu" 
das Wort „unentgeltlich" einzufügen. Weiters sind 
die anschließenden Worte „ferner" bis einschließlich 
„einzufügen" zu streichen. Die restlichen empfohle
nen Abänderungen hat der Ausschuß gutgeheißen. 
Ich bitte das Hohe Haus, diese neuerdings geänder
ten Abänderungsvorschläge zu beschließen, 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Ich 
bringe den Antrag des Berichterstatters zur Ab
stimmung und bi t te die Abgeordneten, die dem An
trag zustimmen, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen, 

5. Mündlicher Bericht des Landeskulturausschusses 
über die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 213, betreffend 
die Abänderung des Gesetzesbeschlusses vom 8, Juni 
1949 über die Regelung des Arbeitsrechtes in der 
Land- und Forstwirtschaft (Steiermärkische Land

arbeitsordnung). 

Berichterstatter ist Abg. V o 11 m a n n, dem ich 
das Wort erteile, 

Berichterstatter Abg. Vollmann s Auch gegen die 
beschlossene Landarbeitsordnung wurde vom Ver

d i e n s t Einspruch erhoben. Auch hier liegen ungs 

vorliegen. Ich bitte das Hohe Haus, diese Abände
rungsvorschläge zu beschließen, 

Landesrat Horvatek : Damit kein Mißverständnis 
entsteht, ist zu sagen : Bei diesen Abänderungs-
anträgen auf Seite 4 lautet der' drittletzte Absätz : 
„im Abs, (5), neu (7), sind in Zeile 2 die Worte 
,über die zugebrachte Lehrzeit ' ' zu streichen ;" 
Dieser Teil wurde nicht angenommen und es bleibt 
deshalb beim alten Text. 

Präsident : Eine weitere Wortmeldung liegt nicht 
vor. Ich bringe daher den Antrag des Bericht
erstatters zur Abstimmung und bitte die Abgeord
neten, die dem Antrag zustimmen, eine Hand zu 
erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen, 

6. Mündlicher Bericht des Landeskulturausschusses 
über die Regierungsvorlage, Einl.-Zl, 214, betreffend 
die Abänderung des Gesetzesbeschlusses Nr, 294 
vom 12. April 1949 über die Förderung der land

wirtschaftlichen Tierzucht, 

Berichterstatter ist Abg. P r a ß 1, dem ich das 
Wort erteile, 

Berichterstatter Abg. Praßl : Hoher Landtag ! 
Der Landeskulturausschuß hat auf Grund des Ein
spruches des Verfassungsdienstes folgende Abände
rung beschlossen : 

„Im Antrag der Regierungsvorlage sind im 6. Ab 
sätz, 9. bis 12, Zeile, die Worte „Im Abs, (4) des 
gleichen Paragraphen wird das Wor t „Lande" ge
strichen und an dessen Stelle das Wor t „Bezirks
fürsorgeverband" eingefügt" zu streichen, 

Präsident: Da keine Wortmeldung vorliegt, bringe 
-ich den Antrag des Berichterstatters zur Abstim.-

die schriftlichen Anträge auf Abänderung vor. Diese 
Anträge wurden vom Landeskulturausschuß in fol
gender Weise abgeänder t : 

Der Gesetzesbeschluß vom 8, Juni 1949, betreffend 
die Regelung des Arbeitsrechtes in der Land- und 
Forstwirtschaft ist wie folgt abzuändern : 

Im § 4, Abs, (2), Zeile 2, ist zwischen die Zahlen 
„8" und „11" die Zahl „10" einzufügen. 

Es handelt sich hier um die Sicherung der Koali
tionsfreiheit der Gutsängestellten. Diesem Ver
langen hat sich der Lärideskulturäusschuß nicht an
geschlossen und es wurde beantragt, daß diese 
Änderung gestrichen wird. 

Im § 5, Abs. (1), Zeile 11, sind die Worte „ein
schließlich der Obstbaumpflege" zu streichen. Dieser 
Punkt soll fallen und die bisherige Textierung des 
Gesetzes bleiben. 

Auf Sei te 5, Abs. (4), sind die Worte „müssen 
rechtskundige Personen sein" zu streichen, so daß 
der Absatz in seiner neuen Fassung lautet : „Der 
Vorsitzende und sein Stellvertreter werden von der 
Ländeskammer für Land- und Forstwirtschaft im 
Einvernehmen mit der Steief märkischen Kammer 
für Arbeiter und Angestellte in der Land- und 
Forstwirtschaft (Landarbeiterkammer) bestellt." 

Die übrigen Abänderungsvorschläge wurden so 
zur Kenntnis genommen, wie Sie Ihnen schriftlich 

mung und bitte die Abgeordneten, die dem Antrag 
zustimmen, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen, 

7, Mündlicher Bericht des Landeskulturausschusses, 
Regierungsvorlage, Beilage Nr, 46, Gesetz, mit 
welchem das Steiermärkische Jagdgesetz wieder in 

Kraft gesetzt wird, 
Berichterstatter ist Abg. P r a ß l , dem ich das 

Wort erteile, 
Berichterstatter Abg. Praßl s Hoher Landtag ! Die 

Beilage Nr. 46 wurde im Landeskulturausschuß in 
viertägigen Sitzungen eingehenden Beratungen unter
zogen. Es war nicht leicht, hier im Land Steiermark, 
wo die Struktur so verschieden ist, die Jagd ein
heitlich in einem Gesetz zusammenzuschließen. Es 
sind eine ganze Reihe von Abänderungen be
schlossen worden, die dem Hohen Hause vorliegen. 
Ich glaube, es unterlassen zu können, alle diese 
Änderungen vorzulesen, -Ich bitte -im Namen des 
Kulturausschüsses um die Annahme dieses Gesetzes, 

Präsident; Eine Wörtmeldung liegt nicht vor. Ich 
bringe den Antrag des Berichterstatters zur Ab
stimmung und b i t te die Abgeordneten, die dem 
Antrag zustimmen, eine Hand zu erheben. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

2a&&*Ri%5?ij 



43. Sitzung des Steierm. Landtages, 1. Periode. — 17. August 1949. 

8. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 206, betreffend den 

Verkauf von ländeseigenen Kraftfährzeugen, 

Berichterstatter ist Abg. H o f m a n n, dem ich das 
Wort erteile. 

Berichterstatter Abg. Hofmann : Hohes Haus ! Die 
Vorlage 206, die Ihnen vorliegt, beinhaltet, daß bei 
Veräußerung von Landeseigentum mit einem Wer t 
von über 1000 S die Zustimmung des Landtages not
wendig ist. Eine Bestimmung, die allerdings unzeit
gemäß erscheinen dürfte und einer Reform bedarf. 

Die Vorlage besagt, daß ein Kleinlastkraftwägen 
Steyr XII und ein PKW „Skoda-Popular" verkauft 
werden sollen, bzw, wo der Kauf schon getätigt ist, 
soll noch nachträglich die Zustimmung erteilt wer
den. Es wird der Antrag gestellt : 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen : Der Bericht 
der Steiermärkischen Landesregierung über den 
Verkauf des Kleinlastkraftwagens „Steyr XII" sowie 
über den Verkauf des Dienstkraftwagens PKW 
„Skoda-Popular" wird zur Kenntnis genommen und 
genehmigt." 

Ich bitte um Annahme dieses Antrages. 

Präsident s Da keine Wortmeldung vorliegt, bringe 
ich den Antrag des Berichterstatters zur Abstim
mung und bi t te die Abgeordneten, die dem Antrag 
zustimmen, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

9. Dringliche Anfrage der Abgeordneten Resch, 
Wallner, Laufenstein, Udier, Duß, Sieber, Mrazek 

und Gangl. 

Ich erteile dem Abg. M r a z e k das Wort . 

Abg. Mrazek; Die vom Herrn Präsidenten ge
nannten Abgeordneten stellen an den Herrn Landes
hauptmann die dringliche Anfrage, was er zu tun 
gedenkt oder getan hat, um die Energiequellen des 
Landes dem dringlich notwendigen Ausbau zuzu
führen. Seit dem Jahre 1937 war das Ennsprojekt 
Hieflau bereits in Erwägung gezogen, um es einem 
Ausbau zuzuführen. Die Kriegs- und Nachkriegszeit 
haben die Verwirklichung dieses Projektes ver
hindert. Wir sehen aber, daß in anderen Bundes
ländern bereits an den Ausbau der Energiequellen 
geschritten wird. Auch die steirische Wirtschaft hat 
das dringende Bedürfnis, daß die Energiequellen des 
Landes vollkommen ausgeschöpft werden. Es ist die 
Planung des Ennskraftwerkes Hieflau bereits voll
kommen durchgeführt, so daß eigentlich dem Aus
bau nichts weiter im Wege stehen kann. Es muß 
auch darauf verwiesen werden, daß der Ausbau un
gefähr 2 bis 3 J ahre dauern wird, daß durch ihn 
wieder tausende Arbeiter Beschäftigung finden und 
daß letzten Endes der Wirtschaft jene Energie
quellen zugeführt werden, deren sie so dringend 
bedarf. Wir r ichten daher an den Herrn Landes
hauptmann die dringliche Anfrage, uns mitzuteilen, 
was er zu tun gedenkt, damit nun endlich der Aus
bau des Projektes in die Wege geleitet wird. 

Landeshauptmann Krainer : Hohes Haus ! Ich habe 
als Ländeshauptmann über die Frage des Projektes 
des Ennskraftwerkes Hieflau ständigen Kontakt mit 

den zuständigen'Bundesstellen in Wien und habe 
erreicht, daß sich das Planungsministerium und das 
Landwirtschaftsministerium entschlossen haben, das 
Projekt Hieflaü in den Voranschlag für das Bau
programm 1950 aufzunehmen. Es ist anzunehmen, 
daß auch das Energieministerium dem zustimmen 
wird. Die endgültige Entscheidung hierüber wird 
im September oder Anfang Oktober in einer inter
ministeriellen Planungskommissionssitzung fallen.. Es 
ist selbstverständlich, daß nicht nur der Landes
hauptmann, sondern überhaupt die Regierung des 
Landes Steiermark alles daransetzt, daß der Kraft
werksausbau Hieflau vonstatten geht. Es würde ein 
Bauaufwand von rund 250 Millionen Schilling not-

. wendig sein und damit eine Energiemenge von zirka 
220,000.000 kWh erreicht werden bei einer Bauzeit 
von e twa drei Jahren. Ungefähr 1000 Arbeiter 
würden dabei Beschäftigung finden. Es ist das 
Problem an sich eigentlich klar, weil die Enns das 
beste Dargebot gibt und weil für die Steiermark 
die Enns die letzte Quelle der Energieversorgung 
überhaupt darstellt, Es ergeben sich bezüglich des 
Ennsausbaues nur deshalb gewisse Schwierigkeiten, 
weil man in Wien der Auffassung ist, daß die Enns 
einheitlich, und zwar von den bestehenden Enns-
kraftwerken, ausgebaut werden soll und weil man 
damit nicht unter allen Umständen zugeben will, 
daß die Steiermark mit einem entsprechenden 
Prozentsatz an der Enns-AG. beteiligt wird. Ich bin 
überzeugt, daß es der Landesregierung gelingen 
wird, hier doch mit der Ennskraftwerke-AG. einen 
Weg zu finden, der erstens den Ausbau des Enns
kraftwerkes und dann dem Land in der Ennskraft
werke-AG. einen entsprechenden Einfluß sichert. Es 
werden jedenfalls die nächsten Monate die ent
scheidenden Monate sein, ob die Enns bei Hieflau 
ausgebaut wird oder nicht. Es soll nicht an mir 
liegen, ich bin überzeugt, es wird auch nicht an der 
Landesregierung liegen, dafür einzustehen, daß dieses 
Projekt endlich verwirklicht wird. (Beifall und 
Bravorufe.) 

Abg. Schupfer ; Ich möchte zu den Hochwasser
schäden im Ennstal ein paar Worte verlieren. Sie. 
haben aus der dringlichen Anfrage erfahren, daß im 
Ennstal große Hochwasserschäden entstanden sind. 
Die Schäden waren noch nie so groß wie jetzt. Noch 
nie ist so ein Wölkenbruch niedergegangen wie von 
Montag auf Dienstag und hunderte von Brücken 
sind weggeschwemmt worden, Straßen wurden ver-
murt, Häuser gefährdet, ungeheurer Schaden sowohl 
an Privat- als auch an Gemeindebesitz und auch 
dem Land Steiermark ist entstanden. Die Landes
straßen sind ganz schwer beschädigt. Auch land
wirtschaftlicher Besitz wurde schwer beschädigt, 
so daß einerseits dem Land an eigenem Besitz große 
Ausgaben erwachsen und weiters aber den Ge
meinden derartige Lasten aufgebürdet werden, daß 
sie für diese ganz einfach untragbar sind, so daß 
auch hier das Land helfend einspringen muß. Es 
gibt Gemeinden, die von der Außenwelt vollkommen 
abgeschnitten wurden, weil der einzige Zufährtsweg 
abgerutscht ist und man nur über die Berghänge ins 
Tal gelangen kann. Ich glaube kaum, daß die Ge
meinden ' aus eigenen Mitteln diese Zufährtswege 
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wiederherstellen können. Hier bedarf es einer drin
genden Hilfe. Diese Hilfe muß sofort gewährt 
Werden, daher waf auch der dringliche Antrag sehr 
gerechtfertigt. Die Gemeinden können ihren Auf
gaben nicht mehr gerecht werden. Ich habe einen 
Teil des Schadens gesehen. Die Gemeinden s tehen 
glatt vor dem Ruin. Den Gütergenossenschaften geht 
es ebenso. Die meisten Güterwege sind derart her
gerichtet, daß es den Genossenschaften unmöglich 
ist, diese wieder instand zu setzen. Mit den Wild
bächen ist es ähnlich. Es hat sich gezeigt, daß der 
Ausbau etwas vernachlässigt wurde. Seit der Zeit, 
wo die Bezirks Vertretungen aufgelöst wurden, hat 
niemand mehr darauf geachtet, ob etwas geschieht 
oder nicht. Die Planung ist dem Bund übertragen 
worden und da ist die Steiermark sehr velrnach-' 
lässigt worden. Vorarlberg hat für den Wildbach
ausbau z. B. viel mehr zugewiesen erhalten, als 
Steiermark. Ich glaube, hier muß man den Hebel 
ansetzen. 

Ich kann mich erinnern, daß vor 1934 ein Landes
gesetz bestanden hat, wonach die "Bezirksinspek
tionen verpflichtet waren, dafür zu sorgen, daß die 
Gräben geräumt werden. Das geschieht auch nicht 
mehr und man muß überlegen, ob dies nicht auch 
wieder neu eingeführt gehört. Man kann ja sehen, 
daß die Bäche, die ordentlich geräumt waren, zum 
Großteil dem Unwetter s tandgehalten haben, 
während andere, die durch Privatbesitz gehen und 
in denen Wurzelstöcke und Derartiges waren, das 
Wasser gestaut und dadurch das Unglück vergrößert . 
wurde. Es ist also nicht nur sofortige Hilfe not
wendig, man muß auch trachten, daß eine Aufsichts
behörde geschaffen wird, um das Menschenmög
lichste zu leisten, damit solche Katastrophen in Zu
kunft vermieden werden. Ich beantrage, daß sofort 

—eine-^Kom,mission^ina«fkaminiu-uiid_tnit-den_kom-__ 
Petenten Stellen verhandelt und daß auch die Ge
meinden und Obmänner eingeladen werden. Das 
Land Steiermark wird auch in seiner finanziell be
drängten Lage seinen Teil beitragen müssen zur Be
hebung der Schäden solcher Katastrophen, wie sie 
in diesem Gebiete noch nie zu verzeichnen waren. 

_ (Beifall, Händeklatschen.) 

Landeshauptmann-Stellvertreter Udier : Im Auf
trag des Landeshauptmannes habe ich mich gestern 
als Baureferent in das Hochwassergebiet begeben. 
Ich muß feststellen, daß es sich um eine Katastrophe 
außergewöhnlichen Ausmaßes handelt. Schon die 
Unwetterschäden des Vorjahres in Lobming waren 
für uns unermeßlich. Der Schaden des dreistündigen 
Gewitters beziffert sich auf 30 Millionen Schilling. 
Das Unwetter dieser Tage hat sich auf das gesamte 
Gebiet des Ennstales erstreckt. Kein Tal und kein 
Ort ist ausgenommen. Die Ursache liegt darin : In 
der Vorwoche ist auf den Bergen Schnee gefallen, 
und zwar yi bis 3/4 m bis herunter auf 1500 m See
höhe. Montags hat ein warmer Regen eingesetzt, 
der den Schnee zur Schmelze brachte. Die Wasser
mengen konnte kein Bach mehr aufnehmen. Sie er
gossen sich über die Fluren und Felder. Dadurch 
ist unermeßlicher Schaden entstanden. Von Trieben 
bis Mandling, von Admont, Weng bis Weißenbach 
a. d, Enns, wo immer man hinkommt, findet man 

Schäden. Man kann da und dort nicht weiter, weil 
die Brücken weggerissen und die Straßen überflutet 
sind. Wo man gestern noch fahren konnte, ist dies 
heute nicht mehr , möglich. Zum Beispiel habe ich 
die Nachricht erhalten, daß man heute nicht mehr 
nach Admont durchkommt. Gestern war dies noch 
möglich. Die Enns ist gestiegen und überflutet eine 
Senke, so daß die Straße 1 m unter Wasser ist. 

Es ist vorerst nicht abzusehen, wie groß der 
Schaden in Wirklichkeit ist. Vor allem können die 
Schäden an den Brücken noch nicht festgestellt 
werden, lediglich dort, wo die Brücken weg
geschwemmt sind, weiß man, daß eine neue Brücke 
erbaut werden muß. Erst nach Ablauf des Hoch
wassers wird es möglich sein, die aufgetretenen 
Schäden festzustellen. Ebenso werden sich auch die 
Schäden an unseren Straßen, an den- Bundesstraßen, 
Landesstraßen und Gemeindewegen erst nach Ab
lauf der Fluten feststellen lassen. 

Ich bin. überzeugt, daß die Landesregierung alle 
Schritte unternehmen wird, um die Hochwasser
schäden zu beheben, so gut es möglich ist. Es müssen 
alle Wege versucht werden, um die erforderlichen 
Mittel sicherzustellen, denn bei Erstellung des Vor
anschlages können solche Katastrophen niemals Be
rücksichtigung finden, 

Tatsache ist, daß die Auswirkungen dieser Ka
tastrophen — weniger dieser jetzigen Hochwasser
katastrophe im Ennstal — insbesondere durch die 
Kahlschlägerungeri ein so verheerendes Ausmaß an
nehmen. So hatten wir im Kraübathgraben durch 
Jahre kein Hochwasser und jetzt ergeben sich all
jährlich bei starken Gewittern Überflutungen und 
eine Reihe von Schäden an Wohngebäuden, Straßen 
und öffentlichen Einrichtungen, 

Ich glaube dem Hohen Hause sagen zu können, 
-daß—die—Landesregierung—sielter— das—ihre-4u*—ws 

dafür Sorge tragen wird, daß auch die Bundes
regierung Mittel zur Verfügung stellt, um die so 
weitgehenden Schäden auf ein erträgliches Maß zu 
bringen, Gewiß wird auch Vorsorge getragen werden 
müssen, daß durch einen Ausbau unserer Wildbäche 
in Zukunft keine solchen Schäden mehr entstehen 
können, (Beifall, Bravorufe,) 

Präsident: Es ist tief bedauerlich, daß ein Groß
teil unseres Landes von einem solchen Unwetter 
heimgesucht wurde und ich bin überzeugt, daß der 
Bund und die Landesregierung die ihnen zu Gebote 
stehenden Mittel einsetzen werden. 

Die Tagesordnung der heutigen Sitzung ist 
erschöpft. 

Ich möchte nunmehr den Mitgliedern des Hohen 
Hauses einen kurzen Bericht über die Tätigkeit des 
Steiermärkischen Landtages in seiner ersten Gesetz
gebungsperiode geben. 

Als sich der Steiermärkische Landtag am 12. De
zember 1945 konstituierte, fand er auf fast allen 
Rechtsgebieten ein Wirrwarr von Gesetzen, Ver
ordnungen und Vorschriften vor, die infolge ihrer 
Unklarheit eine bedeutende Unsicherheit auf dem 
Gebiete der Verwaltung verursachten, aber auch 
den demokratischen Wiederaufbau unserer schwer 
geprüften Heimat hemmten. 
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In 43 öffentlichen, ordentlichen und außerordent
lichen Landtagssitzungen, 162 Sitzungen seiner Aus
schüsse hat sich der Hohe Landtag im Rahmen 
seiner Zuständigkeit in fast allen Gebieten des 
öffentlichen Lebens eingeschaltet, 80 Landesgesetze 
erlassen und 340 Beschlüsse gefaßt. Insbesondere 
wurde dem Land Steiermark seine demokratische 
Verfassung wiedergegeben, das Landesgesetzblatt 
wieder eingeführt, die finanzielle Mitwirkung des 
Landes zum Wiederaufbau der kriegszerstörten 
Landesteile sichergestellt, es wurden die Gemeinde-
ordnüngen für die Gemeinden des Landes Steiermark 
und der Landeshauptstadt Graz erlassen, ferner auf 
dem Gebiet des Sanitätswesens,vdes Fürsorge- und 
Jugendwohlfahrtsrechtes, des Elektrizitätsrechtes 
maßgebende Bestimmungen erlassen, das Landes-
feuerwehrgesetz, das Lehrerdienstrechtskompetenz-
gesetz, das Gesetz über die Errichtung und Erhaltung 
von Hauptschulen im Lande Steiermark, das 
Landes-Verwaltungsstraferhöhungsgesetz und das 
Landes-Wiederverlautbarungsgesetz verabschiedet. 
Es wurde ferner ein Grundsteuerbefreiungs
gesetz, Gesetze zur Aufnahme von Darlehen zur 
Errichtung von Seilschwebebahnen, zur Finanzierung 
von Wohnhausbauten und zur Finanzierung des Auf-
bauprogrammes der Stadtgemeinde Graz und das 
Fremdenverkehrsausfallsbürgschaftsgesetz erlassen, 
weiters ein Wohnbauförderungsgesetz, Verfassungs
gesetze über die Festlegung der Dachsteingrenze 
und über die Wiederherstellung der Steiermärki-
schen Rechtsordnung im rückgegliederten Gerichts
bezirk Bad Aussee, die Landtagswahlordnung und das 
Wahlpflichtgesetz sowie die Gemeinderatswahl
ordnung. 

Auch auf dem Gebiete der Landwirtschaft wurden 
eine Reihe von Gesetzen erlassen, so ein Gesetz 
über den Schutz der Almen und die Förderung der 
Almwirtschaft, ein Gesetz über die Zusammenlegung 
land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke, ein 

Gesetz über die Einrichtung der Agrarbezirks-
behörden, die Novellierung des Bauernkammer-
gesetzes, die Landarbeitsordnung und das Land
arbeiterkammergesetz, sowie das Tierzuchtförde-
rungsgesetz und das Gesetz über die Errichtung der 
Tierseuchenkassen ; ferner Gesetze auf dem Ge
biete des Jagd- und Fischereirechtes, weiters ein 
Gesetz über das Sportwesen und ein Gesetz über die 
Errichtung von Arbeitskreisen für kulturelle Auf
gaben, schließlich die Verabschiedung der Landes
budgets für die J ah re 1946 bis 1949, sowie eine 
Reihe von Finanzgesetzen zum Ausgleich des 
Landeshaushaltes. 

Diese Tätigkeit ha t der Steiermärkische Landtag 
in einer Zeit schwerster wirtschaftlicher Bedrängnis 
in sachlicher Arbeit entfaltet. Wenn es auch bei 
Behandlung des einen oder anderen Beratungsgegen
standes in Wahrnehmung der verschiedenen politi
schen Interessen öfters zu erregten Auseinander
setzungen kam, so konnte im allgemeinen doch stets 
eine Einigung erzielt werden, welche letzten Endes 
die hohe demokratische Auffassung der Mitglieder 
dieses Hauses zum Ausdruck brachte. 

Es ist mir als Präsident des Steiermärkischen 
Landtages ein Bedürfnis, allen Mitgliedern dieses 
Hauses für ihre sachliche und objektive Arbeit, die 
sie im Interesse unseres Landes und seiner Be
völkerung geleistet haben und die mir die Führung 
des Präsidiums erleichtert hat, meinen wärmsten 
Dank zu sagen. Ich danke auch der Beamtenschaft 
dieses Hauses, die unsere Tätigkeit durch Fleiß und 
Tatkraft stets unterstützte. 

Hiemit erkläre ich die letzte Sitzung des Steier
märkischen Landtages in dieser Gesetzgebungs
periode für geschlossen. (Allgemein lebhafter, an
dauernder Beifall.) 

Schluß der Sitzung : 18 Uhr 20 Minuten, 

/ 

Steierm. Landesdruckerei, Graz.— 4247-
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